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I. Vollstationärer Bereich 
 
1. Verbesserung der rahmenvertraglich vereinbarten Mindest-Personal-
 anhaltszahlen 
 
Nachdem die SPG bereits mit Datum vom 30. Juni 2009 die Landesverbände der Pflege-
kassen, das Land als überörtlichen Sozialhilfeträger sowie die Landkreise für die örtlichen 
Träger der Sozialhilfe zu Verhandlungen über eine Weiterentwicklung der gemäß § 86 Abs. 3 
SGB XI vereinbarten Mindest-Personalanhaltszahlen aufgefordert hat, wurden diese 
Verhandlungen im Verlaufe des Jahres 2010 in hoher Frequenz sowie mit hoher Intensität 
geführt. Konkret forderte die SPG eine Erhöhung der Mindest-Personalanhaltszahlen um 
16,1%; diese Forderung ging zurück auf eine im April 2009 träger- und verbandsübergreifend 
durchgeführte Erhebung bei 1.853 Plätzen in 55 Wohnbereichen. Die Erhebung hatte zum 
Ergebnis, dass als durchschnittliches Zeitbudget lediglich 83 Minuten pro Tag und Bewohner 
zur Verfügung stehen; eine darauf aufbauende Erhebung ergab, dass von diesem Zeitbudget 
lediglich 55 Minuten für die Pflege und Betreuung sowie für die bewohnernahen 
hauswirtschaftlichen Verrichtungen aufgewendet werden können. 
 
Wenngleich die Kostenträger die von der SPG vorgetragene Begründung für eine 
notwendige Personalschlüsselverbesserung unter inhaltlichen Gesichtspunkten zu keinem 
Zeitpunkt in Frage stellten, so lehnten sie dennoch die von der SPG geforderte Personal-
schlüsselverbesserung als „in dieser Höhe nicht finanzierbar“ ab. Als kompromissweise 
Einigung verständigten sich SPG und Kostenträger schließlich auf eine Erhöhung der 
Mindest-Personalanhaltszahlen um 5% mit Wirkung zum 01. Januar 2011; den 
Einrichtungen wird eine maximale Frist von drei Jahren zur Erfüllung dieser personellen 
Mehranforderungen eingeräumt. Im Laufe des Jahres 2013 treten die Vertragspartner erneut 
in Verhandlungen über die zweite Stufe der Personalschlüsselverbesserung ein; welche zum 
01. Januar 2014 in Kraft treten soll. Sollten zwischenzeitlich gesetzliche und vertragliche 
Änderungen auf Bundes- bzw. Landesebene eintreten, welche einen Personalmehrbedarf 
begründen, so kann dieser im Rahmen von Pflegesatzverhandlungen seitens der 
Einrichtungen geltend gemacht werden. 
 
Die Rahmenverträge befinden sich derzeit im Unterschriftsverfahren. Aus Sicht der SPG ist 
mit der ersten Stufe der Personalschlüsselverbesserung ein wichtiger Schritt zur Ver-
besserung der Pflege- und Betreuungsqualität in den Stationären Altenhilfeeinrichtungen 
erreicht worden.  
 
 
2. Anpassung des Rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI sowie der 
 Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI an die Regelungen des 
 PflWG 
 
Das Inkrafttreten des PflWG zum 01. Juli 2008 hatte zur Folge, dass der Rahmenvertrag 
gemäß § 75 SGB XI sowie die Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI an die 
geänderten bundesgesetzlichen Regelungen anzupassen waren. Die Vertragspartner haben 
diese inhaltliche Anpassung im Zuge der Verhandlungen über eine Verbesserung der 
Mindest-Personalanhaltszahlen vollzogen. Die in diesem Zusammenhang notwendig 
gewordene Neuregelung der Vergütung bei Abwesenheit des Bewohners wurde in der Weise 
geregelt, dass die kalkulatorische Netto-Auslastung von bisher 95% auf nunmehr 93% 
abgesenkt wurde.  
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3. Verfahren der gesonderten Berechnung der Investitionskosten 
 
Nach dem Übergang der Zuständigkeit für die gesonderte Berechnung der Investitionskosten 
vom Land auf die Landkreise meldeten diese Regelungsbedarf hinsichtlich des künftigen 
Verfahrens an. Zwar sagten die Landkreise zu, dass sie das bisher zwischen SPG und 
Ministerium angewendete Verfahren zur gesonderten Berechnung der Investitionskosten 
grundsätzlich nicht in Frage stellen; die Landkreise sehen jedoch darüber hinaus-
gehenden Regelungsbedarf hinsichtlich Art, Inhalt und Umfang der von den Einrichtungen im 
Rahmen der gesonderten Berechnung der Investitionskosten vorzulegenden Unterlagen.  
 
Dem Vorschlag der SPG, die Verfahrensmodalitäten einschließlich des Umfangs der 
vorzulegenden Unterlagen in einer Verfahrensvereinbarung zu regeln, konnten die 
Landkreise bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zustimmen. 
 
 
4. Pflegesatzverfahren des Jahres 2011 
 
Wie bereits in den Vorjahren so konnte sich die SPG auch für den Pflegesatzzeitraum 2011 
mit den Kostenträgern auf das bewährte Verfahren der „Gebündelten Einzelverhand-
lungen“ verständigen. Dieses verwaltungseffiziente Verfahren betraf sowohl die lineare 
Erhöhung zum Ausgleich der Personal- und Sachkostensteigerungen als auch die 
pflegesatzmäßigen Auswirkungen der Umstellung auf die geänderten Berech-
nungsgrundlagen (z.B. Anpassung der Netto-Auslastung) sowie Erhöhung der Personal-
schlüssel.  
 
An dem Verfahren der „Gebündelten Einzelverhandlungen“ haben sich für den Pflegesatz-
zeitraum 2011 – wie bereits in den Vorjahren – ca. 90% der von der SPG vertretenen 
Stationären Altenhilfeeinrichtungen beteiligt.  
 
 
5. Projekt Pflegequalitätssiegel „Das Saarländische Plus“ 
 
Im Jahr 2008 hat der damalige Sozialminister VIGENER die bereits von Ministerin GÖRNER 
initiierte Idee eines saarländischen Qualitätssiegels „Das Saarländische Plus“ erneut 
aufgegriffen. Mit diesem saarländischen Qualitätssiegel sollten diejenigen Stationären 
Altenhilfeeinrichtungen ausgezeichnet werden, welche in ihrem Leistungsangebot über die 
gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen und dabei insbesondere zusätzliche 
Angebot im Bereich der Lebensqualität der Heimbewohner schaffen. Finanziell unterstützte 
das Land die Zertifizierung mit einem Betrag von maximal 4.000 € pro Einrichtung; 
insgesamt wurde der SPG im Dezember 2008 ein Betrag von 80.000 € seitens des 
Ministeriums zur Verfügung gestellt; der von der SPG im Jahr 2009 treuhänderisch verwaltet 
wurde.  
 
Nach erfolgter Vorprüfung durch die SPG und abschließender Prüfung durch das Ministerium 
wurden die Fördergelder im Laufe des Jahres 2010 ausgezahlt; insgesamt wurde das 
Qualitätssiegel an 21 Einrichtungen verliehen.  
 
Für das Jahr 2010 wurde seitens des Landes erneut ein Betrag für die Zertifizierung der 
Einrichtungen im Rahmen des „Saarländischen Plus“ zur Verfügung gestellt. 
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II. Ambulanter Bereich 
 
1. Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V 
 
Bereits mit Datum vom 18. November 2008 hat die SPG die Krankenkassen zu Verhand-
lungen über die Gebühren für die Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 
SGB V aufgefordert und neben einer Erhöhung der Gebühren im Umfang der Grundlohn-
summensteigerung auch einen Wegfall der vereinbarten Ausschlusstatbestände („... nicht 
abrechenbar neben ...), eine überproportionale Erhöhung der Wegepauschale sowie einen 
Auslagenersatz für die Zusendung von Unterlagen an die Krankenkassen gefordert. 
Nachdem die Krankenkassen weder im Jahr 2008 noch im Jahr 2009 ein Angebot 
unterbreitet haben, welches über den Betrag der jeweiligen Grundlohsummensteigerung 
hinausging, leitete die SPG im Oktober 2009 ein Schiedspersonenverfahren gem. § 132a 
SGB V ein; das Verfahren wurde von der renommierten Rechtsanwaltskanzlei IFFLAND & 
WISCHNEWSKI juristisch begleitet. Da die Krankenkassen auf den konkreten Vorschlag der 
SPG für die Benennung einer unabhängigen Schiedsperson nicht reagierten, hat die SPG im 
Laufe des Jahres 2010 die jeweiligen Rechtsaufsichten über die Krankenkassen angerufen 
und eine Beschleunigung des Verfahrens angemahnt. 
 
Auf Bitte der Krankenkassen fand am 16. November 2010 eine erneute Verhandlungsrunde 
über die Gebühren für die Leistungen der Häuslichen Krankenpflege statt; erklärtes Ziel der 
Krankenkassen war es, ein Schiedspersonenverfahren gemäß § 132a SGB V nach 
Möglichkeit zu vermeiden. Der Vorstand der SPG stimmte schließlich dem von den Kranken-
kassen in dieser Verhandlungsrunde unterbreiteten Angebot einer linearen Erhöhung der 
Gebühren für die Leistungen der Häuslichen Krankenpflege um 8,0% mit Wirkung zum 01. 
Januar 2011 zu. Die SPG hat gegenüber den Krankenkassen jedoch deutlich gemacht, dass 
sie an ihrer Forderung nach einem Wegfall der vereinbarten Ausschlusstatbestände fest-
hält und hat angekündigt, im Laufe des Jahres 2011 zu Verhandlungen über einen Wegfall 
dieser Ausschlusstatbestände aufzufordern. 
 
 
2. Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI 
 
Im Jahr 2010 wurde erstmalig für den Bereich der Häuslichen Pflege das Verfahren der 
verbandsweise geführten „Gebündelten Einzelverhandlungen“ (nach dem Vorbild der im 
Stationären Bereich bereits seit Jahren praktizierten Verfahrensweise) angewendet. Auf der  
Grundlage eines von der SPG entwickelten und mit den Kostenträgern abgestimmten 
„Gemeinsamen Formblattes für das Vereinfachte Vergütungsverfahren“ boten die Kosten-
träger jedem Ambulanten Dienst, der – ausgehend von dem im Jahr 1995 vereinbarten 
Punktwert von 3,528 Cent – eine Punktwertforderung in Höhe von 3,68 Cent formulierte, 
eine Vereinbarung über einen Punktwert in dieser Höhe an. Mehr als 50% der Ambulanten 
Dienste haben auf diese Weise erstmalig seit dem 01. September 1995 eine Erhöhung des 
vereinbarten Punktwertes durchsetzen können, sodass dieser Schritt als echter Durchbruch 
bei den Gebühren für die Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI gewertet 
werden kann. 
 
Für die künftigen Vergütungszeiträume strebt die SPG an, die laufenden Personal- und 
Sachkostensteigerungen im Rahmen eines „Vereinfachten Vergütungsverfahrens mit 
Gebündelten Einzelverhandlungen“ analog der im Stationären Bereich praktizierten 
Verfahrensweise jährlich in Form linearer Fortschreibungen der Gebühren geltend zu 
machen. 
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3. Stundenvergütung  für Hauswirtschaftliche  Leistungen  gemäß dem 
 SGB XII 
 
Die Gebühren für die Hauswirtschaftlichen Verrichtungen gemäß dem SGB XII wurden 
letztmalig mit Wirkung zum 01. August 2000 von damals 23 DM auf 23,50 DM (12,02 €) pro 
Stunde erhöht. Da dieser Stundensatz die Kosten der Leistungserbringung zwischenzeitlich 
in keinster Weise mehr deckt, hat die SPG den mit dem Landkreistag zum 01. September 
1997 abgeschlossenen Rahmenvertrag über die Hauswirtschaftliche Leistungserbringung mit 
Datum vom 12. Oktober 2010 gekündigt und die Landkreise zu Neuverhandlungen 
aufgefordert. Konkret fordert die SPG, die Hauswirtschaftlichen Verrichtungen gemäß dem 
SGB XII analog zu der für den SGB XI-Bereich mit den Pflegekassen sowie Landkreisen 
vereinbarten Systematik zu vergüten. 
 
 
 

III. Bereich der Kurzzeit- und Teilstationären Pflege 
 
Nach wie vor muss festgestellt werden, dass das Verfahren der Überleitung von zur 
Entlassung anstehenden pflegebedürftigen Krankenhauspatienten suboptimal verläuft. Als 
Folge der Tatsache, dass die Mehrzahl der zur Entlassung anstehenden Krankenhaus-
patienten das Krankenhaus ohne Pflegestufe verlässt, ist es den (solitären) Einrichtungen 
der Kurzzeitpflege noch immer nicht möglich, die ihnen gemäß § 42 SGB XI zukommende 
Aufgabe als Clearingstelle zur Ermittlung des Rehapotentials der entlassenen Patienten im 
notwendigen Umfang wahrzunehmen. 
 
Der Landespflegeausschuss hat in seiner Sitzung vom 16. November 2010 diese Thematik 
aufgegriffen und beschlossen, eine AG zu gründen, welche die Möglichkeiten und Grenzen 
einer Optimierung der Pflegeüberleitung unter besonderer Berücksichtigung der 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen erörtern soll. Die SPG ist in dieser AG mit vier Personen 
vertreten.  
 
 
 

IV. Übergreifender Bereich 
 
1. Begleitung des laufenden Gesetzgebungsverfahrens auf Landesebene 
 
Nachdem im Jahr 2009 das Landesheimgesetz in Kraft getreten ist, wurde für das Jahr 2010 
der Erlass der entsprechenden Rechtsverordnungen erwartet. Insbesondere die neue 
HeimpersonalVO mit der umstrittenen „1:30er-Regelung“ sowie  der Regelung zur Personal-
union von Heimleitung und Pflegedienstleitung beinhalten aus Sicht der SPG Diskussions-
bedarf.  
 
Bedingt durch die vergleichsweise lange Phase der Regierungsneubildung verzögerte sich 
das Gesetzgebungsverfahren bei den anstehenden Rechtsverordnungen jedoch in erheb-
lichem Maße, sodass die HeimpersonalVO nicht wie erwartet im Jahr 2010 in Kraft getreten 
ist. Die SPG hat zu den vorgelegten Eckpunkten der Rechtsverordnung gegenüber dem 
Ministerium ihre Positionen und Anregungen dargelegt. 
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2. Altenpflegeausbildung und Fachkräftesituation 
 

2.1 Initiative zum Umstieg auf ein umlagefinanziertes System der 
 Altenpflegeausbildungsvergütung  

 
Anlässlich ihre Antrittsbesuchs bei Minister WEISWEILER am 27. Mai 2010 hat die SPG 
erstmalig die Forderung formuliert, von dem bisherigen System der einrichtungsbezogenen 
Refinanzierung der Altenpflegeausbildungsvergütung auf ein wettbewerbsneutrales System 
der Umlagefinanzierung umzusteigen. Im Laufe des Jahres 2010 hat die SPG gegenüber 
dem Gesundheitsministerium die kommentierten Ergebnisse einer bei den Altenhilfeein-
richtungen durchgeführten Vollerhebung dargestellt; anhand dieser Daten kann aus Sicht der 
SPG der für die Einführung einer Umlagefinanzierung notwendige aktuelle sowie künftige 
Mangelbedarf eindeutig belegt werden. Darüber hinaus hat die SPG den Vorschlag einer 
Rechtsverordnung erstellt, durch welche das Verfahren einer Umlagefinanzierung geregelt 
werden könnte.  
 
Unverständlicherweise hat das Gesundheitsministerium die von der SPG erhobenen Daten 
als „nicht valide“ beurteilt und eine eigene Erhebung zum Nachweis des aktuellen sowie 
künftigen Mangelbedarfs gestartet. Diese Verzögerung hatte zur Folge, dass zum Ende des 
Jahres 2010 eine Entscheidung bezüglich der künftigen Struktur der Finanzierung der Alten-
pflegeausbildungsvergütung noch immer aussteht. Da die Träger für das Ausbildungsjahr 
2011/12 frühzeitig auf Planungssicherheit angewiesen sind, hat die SPG alle politischen 
Parteien sowie den Landespflegeausschuss aufgefordert, sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten für die Einführung einer Umlagefinanzierung in der Altenpflegeausbildung einzu-
setzen.  
 

 
2.2 Fachkräftesituation und Personalgewinnung 

 
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Sicherstellung des Fachkräftenachwuchses zu 
den zentralen Herausforderungen der nahen Zukunft zählt, hat die SPG einen neuen 
Fachausschuss „Altenpflegeausbildung und Personalgewinnung“ gegründet. Dieser 
Ausschuss ist mit Aufgaben der Imagewerbung für den Altenpflegeberuf, aber auch mit der 
Bearbeitung inhaltlicher Fragen der Altenpflegeausbildung wie z.B. der Bewertung der 
geplanten Reform der Pflegeausbildung beauftragt. 
 
Die Schaffung dieser Infrastruktur hat mit dazu beigetragen, dass im Ausbildungsjahr 
2010/11 mit ca. 265 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen ein absoluter Höchst-
stand erreicht werden konnte. 
 
 
3. Fachtagung „Pro Pflege – Menschen im Mittelpunkt“ 
 
Am 28. Juni 2010 hat die SPG in einer Fachtagung „Pro Pflege – Menschen im Mittelpunkt“ 
die aktuellen sowie zukünftigen Probleme der Stationären, Teilstationären sowie Ambulanten 
Pflege im Saarland analysiert und Lösungsansätze aufgezeigt. Die Veranstaltung, die sehr 
gut besucht war, fand auch in den Medien eine positive Resonanz. Letztendlich trug die 
Fachtagung mit dazu bei, dass es der SPG im Jahr 2010 gelungen ist, die relevanten 
Themen im Bereich der Pflege offensiv zu besetzen und auf diese Weise die in der 
Vergangenheit oftmals wahrgenommene Defensivrolle zu verlassen.  
 
 

 



Seite 8 von 8 
 
 

 
 

 
4. Projekt „Zahlen, Daten, Fakten“ 
 
Das im Jahr 2009 vom Vorstand der SPG beschlossene Projekt „Aufbau einer Datenbank bei 
der Geschäftsstelle der SPG“ wurde im Jahr 2010 weiterentwickelt. Zwischenzeitlich liegen 
für den Stationären Bereich umfangreiche Stamm- und Bewegungsdaten vor, welche 
systematisch aufbereitet und ausgewertet werden sollen. 
 
Im Jahr 2010 hat der Vorstand beschlossen, dieses Projekt über den Stationären Bereich 
hinaus auch auf den Ambulanten Bereich auszuweiten.  
 
 
5. Internetauftritt der SPG 
 
Zu Beginn des Jahres 2010 wurde der Internetauftritt der SPG komplett neu gestaltet. 
Neben einem internen Bereich wurde auch ein umfangreicher öffentlicher Bereich konzipiert, 
welcher der Fachöffentlichkeit Hintergrundmaterial zu Fragen der Pflegeversicherung bietet. 
Die vorliegenden Auswertungen zeigen, dass der Internetauftritt von der Öffentlichkeit in 
hohem Maße angenommen wird. 
 
 
6. Beteiligung am SZ-Lesertelefon 
 
Auch im Jahr 2010 beteiligte sich die SPG an dem von der SZ im Jahr 2005 eingerichteten 
„Lesertelefon“. Zwischenzeitlich werden die am häufigsten gestellten Fragen von der 
Geschäftsführung ausgewertet und zusammen mit den dazugehörenden Antworten in 
allgemein verständlicher Form auf der Internetseite der SPG veröffentlicht. 
 
 
Saarbrücken, den 06. Mai 2011 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________     ___________________________ 
Der Vorstand       Die Geschäftsführung 


